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IT- ~t~lfo der Pe>iIc:?en zu den Stenognnhic::::hen Prototol1en des Nationalrates ---_._'------------ ---,-
DER BUNDESMINISTEI~ 

FÜR JUSTIZ 

An den 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 

., 

Zu 21. 58l/J-NR/1976 

XIV. Gesetzgebungsperiod€ . 

G23JAB 

'5976 -09- 0 6 
zu ~4JJ' 

,W i en" 

Die mir arn 7. Juli 1976 übermittelte schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten zum Natiomlrat Dr.Htlbinek u. Genossen 

(58l/J-NR/1976) beantworte ich wie folgt: 
Für den Voll?~g von Freiheitsstrafen von mehr als 

6 Monaten steht für Jugendliche und erwachsene Strafgefangene, 

die im Jugendstrafvollzug verbleiben oder diesem unterstellt 
werden, die Sonderanstalt für Jugendliche in Gerasdorf zur 
Verfügung. Freihei tsstra1'en in einer Dauer bis zu 6 rJIonaten 
werden in eigenen Abteilungen der Gefangenenh~user der Ge~ 
riehtshöfe und im Gefangenenhaus des Jugendgerichtshofes Wien 
vollzogen. . -' . 

Die Sonderanstalt für Jugendliche Gerasdorf verfUgt 
fiber eine Belagsfähigkeit von 165 Plätzen, davon befinden 
s tch 150 Plätze im Hauptgebäude und 15 Plätze im Landwi.rtschafts­
gebäude. Diese Plätze sind derzeit zu 90 % belegt. Der Durch­
sc}"l..nittsbelag betrug im 1. Halbjahr 1976137. rut Stichtag 
19.7.1976 befanden sich in der Sonderanstalt 57 jugendliche 
Strafgefangene, 67 erwachsene Strafgefangene, die im Jugendstraf­
vollzug verblieben oder diesem unterstellt wurden, sowie 15 er-
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v-Iachsene Strafgefange!le.r welche in der Landvl:irtschaft ar­

beiten. 

Im Herbst des Vo~jahreE kam es vorUbergehend zu einem 

Ansteigen der Belag:-,,;zahler~., das du.rch eine überdurchschnitt­

lich hohe Zahl von Unterstellungen unter den Jugendstraf­

vollzug verur'sacht 1",orden ist. Damals waren 52 Jugendliche 

und 93 Unterstellte untergebra.cht. Dennoch \'Jar es mögl'ich" 

alle jugendl iehen Stl"afgefangenen 0!1!'i9 Einschränkungen sofort 

aufzuner..men, 

strafvollzug unterstellt wurden, gab es in einzelne~ F~llen 

\\artezeiten von 2 bis 3 ~jocher-~. In diesem Zusamrner!hang hat 

das Bundes~inisterium rUr Justiz,mit dem in der Anfrage er­

\.vähnten Erlaß vom 18.12.1975 ... Z 620003/2-1I 1/75" angeregt, 

vor einer Entsch~idung über die Unterstellung ln den Jugend­

strafvollzug festzustellen, ob in der Sonderanstal~ für 

Jugendliche Gerasdorf eln0 Aufnahmemöglichkeit bestehi;. Im 

Jahre 1976 war bisher die beabsicht.igte Unterbringung in der 

Sonderanstalt für Jugendliche Gerasdorf stets mögliCh. 

Zu 1) 
Die Sonderans te.1 ti'ür Jugendliehe Gerasdorf wUi~de bereits 

baulich und personell' für eine optimale DurchfUhrung eines ,Er­

ziehungsvollzuges gestaltet und dem!?ntsprechend eingerichtet, 

sodaß 1m Rshmen der Lern- und ErziEhungsprogrammsdie Ein­

l"ichtungen der Anstalt voll genutzt vJcrden v~onnten.JÜngste 

Schritte gehen in die Richtung, den Jugendlichen innerhalb 

des Anstaltsbereiches mehr Freiraum zu geben und sie dabei 

gleichze itig zu veranlassen, in einern bestimmten Ausmaß auch 

eigene Entsche~,dungen treffen zu !\:önncn~ DIesem sozialen Training 

wird in der rnodel'nen Vollzugskunde besondsres Augenme:r'k zugew8!1det, 

es wir~" dazu beitragen, die r~egativen Faktoroi1,J die jeder Straf~ 

vollzug beinhaltet, in den Hintergrund zu dr~ngcn. Auch im internen 
Anstaltsbetrieb kam es dadurch bisher zu keinerlei UnzukUmmlich-

keiten. 

", 
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Zu 2: 

Die seinerze·itige Außenstelle der ehemaligen Bundes­

anstal t fUr Erziehungsbedürftige Kaiserebersdorf in MUnchen··· 

dorf war ursprü.ngltch e:1.n lanchvirtschaftlicher Betrieb und 

wurde alB solcher ausschließlich verwendet. Die in der Folge 

eingerichte"ce Therapiestat10n ,,'lira nun für den Iv'laßnahmen­

vollzug als Außenstelle der Strafvollzugsanstalt \'Zien-Favori ten 

verwendet, YJO entwöl:mungsbedürftige Rechtsbrecher im Ent­

lass\Angsvollzug untergebracht 3 ind. Der landvvirts chaftl j_che 

Betrieb ~'Iird als AußenstellE der Strafvollzugse.nsta 1 t Hirtenberg 

gefUhrt. 

Zu 3 und 4-: 

Vor der Inbetriebnahme der Sonderanstalt für Jugend­

liche in Gerasdorf diente das ehemalige bezirksgerichtliche 

Gefangenenhaus Be.Ilein bei Salzburg zur Unterbringung jugend-

1 icher Strafgefangener. Die Noti'Jendigkei t zur vlei terführung 

dieser Ansta 1 t für diese Z',.;ecke tst mit der Aufnahme des Be­

triebes in der Sonderanstalt für Jugendliche Gerasdorf weg­

gefallen:, zumal ein Überbelag in der Sonderanstalt Gerasdorf 

nicht gegeben ist. Das ehemalige bezirksgerichtliehe Gefangenen- ... 

haus Ha11ein hat eine Aufnahmefähigkeit für 43 personen·und 

ist fUr die Durchführung des Jugendstrafvollzuges im Sinne eines 

Erziehungsvollzugesnicht geeignet. Es dient derzeit der Unter­

bringung erstbestrafter Strafgefangener aus den Sprengeln salzburg 

und Wels. 

Das Bundesministerium für Justiz verkennt nicht die Not­

wendigkeit eines st~ndigeti Kontaktes der jugendlichen Strafge­

fangenen mit, ihren Angehörtgen und dessen Bedeutung für ein 

späteres VJohl \Terhal ten in der Freiheit, dessenungeachtet über·· 

wiegen diei'1öglichkei ten, die die Sonderanstalt für Jugendliche 

Gerasdorf im Sinne eines viirksamen Erziehungsvollzuges bietet. 

6. September 1976 
Der Bundesminister 
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